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(C'ldth'otcdjntfdjc irob clckti'odjcmifdjc
glmtbfdjau*

(gïcftrifrfje 3tiifageit uitb ba§ S3iinbc§ftrafrcd)t. ®er
Sunbegrat unterbreitet ben eibgenöffifcgen fRäten nette
Anträge betregenb bie ©trafbefiimmungen gurn ©efege
bet eleltrifdjen Anlogen, begm. betreffenb iReoifiott bon
Slrt. 66 beg 33unbegftrafred)teg oom Sagre 1853. ®er=
felbe bebrogt nämlidg u. a. aud) bie gälte blofe fagr=
lägiger (nicïjt abfidglicger) Störung beg 23etriebeg bon
ïelegrapg "nb Xelepgott mit ©efängnig, berbunben
mit ©elbbuffe, inbem er gmifdjen Slbficgt unb gagr»
läffigleit leinen Unterfcgieb macht. SRun tonnen auf
©rund biefer Seftimmungen bie uitbefcgoltenften SRänner
in? ©efängnig tommen. ®er S3unbegrat beantragt nun,
ben neuen Sergältniffen fRedjttung tragenb, folgenbe
gaffuttg beg Slrtilelg 66 beg ©unbeggrafrecgtg: „§anb=
lungen, burcg melcge bie iöenugung ber ïelegrapgen»
ober jelepgonangalt ober ber ©tarïftromanlagen gu
igten 3meden gehindert ober gegört ober einer beftegen»
bett Slnlage unberechtigter SBeife elettrifcger ©trom ent»
gogen mirb (SBegnagme, ßetgörung ober 33efcgäbigung
ber ®ragtleitung ober ber Slpparate ober ber fonftigen
3ubegörben, bie fßerbinbung frembartiger ©egenftänbe
mit ber SDragtleitung, biefßerginberung ber STeIegrapgen=
unb Telephon Singefteliten in igrem ®ienfte u. f. f.)
merben mit ©elbbufe ober mit ©efängnig big auf ein
öagr, unb menn infolge ber geftörten iöenugung ber
^Inftalt eine ißerfon bedeutend berieft ober fonft ein
ergeblidjer ©cgaben gegiftet toorben ift, mit ©elbbuge
ober ©efängnig ober ßudggauä big auf breigagre be=

graft. 3Rit ber greigeitgftrafe tann aud) ©elbbuge
berbunben merben."

gilt tntevefgmtcr Skrgtcg mirb gegenmärtig beim
Umbau ber ^ürdjer tramg laut „3- in ber
©egenb ber (parbatt borgenommen. ®ie ©rfagrung
geigt nämlicg, bag beim elettrifcgen betrieb bie ©trom»
leitung am 3"fammenftof3 groeier ©cgienen oft fegr
mangelhaft ig. DJian tarn bager auf bie Sbee, bie
beibett ©cgienen burd) gmei beibfeitige ©cgmelgftücte gu
berbinben, gleicgfam gufammengufcgmelgen, ®ag ®er»
fagren ig neu. (Sitte gründliche Reinigung ber gu»
fammengufcgmelgenben ©cgienettettben geht boraug. ®iefe
Slrbeit nimmt eine auf fRäbern gehende, leicgt trang»
portable 9Rafcgine bor. Unter einem ®rud bon mehreren
Sltmofpgären fcgleubert fie feineu gerögeten ©anb, ber
mit pulberifiertem ©lag und anderen ©togen gemifcgt
ig, längere 3^'* Ö^n bie blofjgelegten ©cgienenteile.
iRacgger tommen baratt, burd) garte ©ifengaten unb
Schrauben befeftigt, bie ©ufjmobetle gu liegen. ®ie
Slrbeiter fegen einen auf fRäbern rügenden ©ufjofen in
Setrieb. Soatg uitb alteg ©ifen füllen ign. ©r ig
entgünbet. ÜRit ben Seitunggbrägten für bag ®rammag
üerbinbet ein Slrbeiter ein fegr garleg ©ebläfe. ©eine
Sromtneln fcgnurren, bie Voglen fangen im ^ocgofen
lodernd an gu glügen, qualmenbegg geuer feglägt oben
aug ber Degnung, bag ©ifen fcgmilgt itt ber furcgtbaren
©lut. ÜRacg etma 10 SRinuten ögnet ber ©iefjermeiger
bag mit einem Segmpfropf berfdjloffene fßrobelocg. 3^*
gügig rinnt bag feurige SRetall gur ©rbe; eg ift nod)
nicgt gang gugfägig. @g mirb läugger unb finit tiefer.
9Rit einem fpeerartig gugefpigten ©tab lodert er den

faft gu Stein gemorbenen Segmgapfen beg Sftunblocgeg.
©in Iräftiger ©tog unb geraug rinnt, in einem goldenen
gaben fprügenb, glügenb unb gifdjenb, bag güffige ©ifett
in ben ©cgmelgtigel. Sft er gefüllt, fo berfdgliegt ein

neuer tropfen ben Dfen. ®rei SRänner, bie Slugen
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Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Elektrische Anlagen und das Bundesstrafrecht. Der
Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten nene
Anträge betreffend die Strasbestimmungen zum Gesetze
der elektrischen Anlagen, bezw. betreffend Revision von
Art. 66 des Bundesstrafrechtes vom Jahre 1853. Der-
selbe bedroht nämlich u. a. auch die Fälle bloß fahr-
läßiger (nicht absichtlicher) Störung des Betriebes von
Telegraph und Telephon mit Gefängnis, verbunden
mit Geldbuße, indem er zwischen Absicht und Fahr-
lässtgkeit keinen Unterschied macht. Nun können auf
Grund dieser Bestimmungen die unbescholtensten Männer
ins Gefängnis kommen. Der Bundesrat beantragt nun,
den neuen Verhältnissen Rechnung tragend, folgende
Fassung des Artikels 66 des Bundesstrasrechts: „Hand-
lungen, durch welche die Benutzung der Telegraphen-
oder Telephonanstalt oder der Starkstromanlagen zu
ihren Zwecken gehindert oder gestört oder einer bestehen-
den Anlage unberechtigter Weise elektrischer Strom ent-
zogen wird (Wegnahme, Zerstörung oder Beschädigung
der Drahtleitung oder der Apparate oder der sonstigen
Zubehörden, die Verbindung fremdartiger Gegenstände
Mit der Drahtleitung, die Verhinderung der Telegraphen-
und Telephon - Angestellten in ihrem Dienste u. s. s.)
werden mit Geldbuße oder mit Gefängnis bis auf ein
Jahr, und wenn infolge der gestörten Benutzung der
Anstalt eine Person bedeutend verletzt oder sonst ein
erheblicher Schaden gestiftet worden ist, mit Geldbuße
oder Gefängnis oder Zuchthaus bis auf drei Jahre be-
straft. Mit der Freiheitsstrafe kann auch Geldbuße
verbunden werden."

Ein interessanter Versuch wird gegenwärtig beim
Umbau der Zürcher Trams laut „Z. P." in der
Gegend der Hardan vorgenommen. Die Erfahrung
zeigt nämlich, daß beim elektrischen Betrieb die Strom-
leitung am Zusammenstoß zweier Schienen oft sehr

mangelhaft ist. Man kam daher auf die Idee, die
beiden Schienen durch zwei beidseitige Schmelzstücke zu
verbinden, gleichsam zusammenzuschmelzen. Das Ver-
fahren ist neu. Eine gründliche Reinigung der zu-
sammenzuschmelzenden Schienenenden geht voraus. Diese
Arbeit nimmt eine auf Rädern stehende, leicht trans-
portable Maschine vor. Unter einem Druck von mehreren
Atmosphären schleudert sie feinen gerösteten Sand, der
mit pulverisiertem Glas und anderen Stoffen gemischt
ist, längere Zeit gegen die bloßgelegten Schienenteile.
Nachher kommen daran, durch starke Eisenhaken und
Schrauben befestigt, die Gußmodelle zu liegen. Die
Arbeiter setzen einen auf Rädern ruhenden Gußofen in
Betrieb. Coaks und altes Eisen füllen ihn. Er ist
entzündet. Mit den Leitungsdrähten für das Tramway
verbindet ein Arbeiter ein sehr starkes Gebläse. Seine
Trommeln schnurren, die Kohlen fangen im Hochofen
lodernd an zu glühen, qualmendess Feuer schlägt oben

aus der Oeffnung, das Eisen schmilzt in der furchtbaren
Glut. Nach etwa 10 Minuten öffnet der Gießermeister
das mit einem Lehmpfropf verschlossene Probeloch. Zäh-
flüssig rinnt das feurige Metall zur Erde; es ist noch

nicht ganz gußfähig. Es wird läufiger und sinkt tiefer.
Mit einem speerartig zugespitzten Stab lockert er den

fast zu Stein gewordenen Lehmzapfen des Mundloches.
Ein kräftiger Stoß und heraus rinnt, in einem goldenen
Faden sprühend, glühend und zischend, das flüssige Eisen
in den Schmelztigel. Ist er gefüllt, so verschließt ein

neuer Propfen den Ofen. Drei Männer, die Augen
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burd) Briden tragen jenen gur ©ufjfielîe unb
füllen jorgfältig bag SBobell. Unterbeffen füllt ber

©eiger neueg SBaterial nad) unb nadj wenigen SBinuten
erfolgt ein neuer ©uff. Beibe Stüde bilben eine äufjerft
folibe Verbihbung, bie Sdjienen finb ein Stüd geworben.
Slllerbingg wirb burd) biefeg Verfahren ein Schienen«
augtaufdj erfcpwert unb bie ©rfaljrung erft wirb lehren,
ob eg allgemeine Verwenbung finben fönne.

projeft eiiteg ©leltrigitätgiuerfeS ant Söntfdj. ©ag
hiefür beftellte gnitiatibfomite bat in feiner testen Sigung
einen Vertrag genehmigt, weichen ber gefdjäftgführenbe
SlugfcbuB beg Äomiteg mit ber Slftiengefetlfchaft für an»
gewanbte ©leftrigität „SBotor" in Baben abgefctjloffen
bat. Bad) biefem Vertrag bereinigt fid) bag gnitia»
tibfomitee mit ber ©efeUfcgaft „SBotor", um bie Slug»

fübrung beg genannten Projelti'g in tedjnifcber unb
finangieller ©infid)t getneinfchaftlidi gu prüfen, Batnent»
lieb foß öer gu erwartenbe SEonfum eleftrifdjer Straft
für Beleudjtungg» unb motorifdje |Jwede genau unter»
fuept werben. Sollten bie fRefuItate für bie Slugführ»
barleit uttb ßebengfähigleit beg Unternebmtng befrie»
bigen, fo ift bie Bilbung einer Ülftiengefellfdjaft:
©lettrigitätgwerf am ßöntfd) in Vinéfic£}t genommen,
©ag b'ßfür erforbertiebe Kapital joli einerfeitg burd)
Vitien, anberfeitg burdj Obligationen auf 1. ©ppottjet
befdjafft werben. Begüglid) eitteg eingeljenben ginang»
planeg uub ber Unterbringung beg Slftien» unb Obli»
gationenlapitalg, wobei eine ftarle Beteiligung b.r
Sanbeggegenb borauggefegt wirb, finb f. 3- gwifdjen ben
beiben Kontrahenten fpegiede Vereinbarungen gu treffen
unb behält fid) bie ©efetlfdjaft „SBotor" bie ©eran»
giebung geeigneter unb ihr napeftehenbec Banfinftitute
bor. ©ie ©efeKfdjaft „SBotor" wirb fofort nach Unter»
geiepnung bie teepnifepen Borarbeiten beginnen, fo baff
bie ©ntfepeibung betreffenb Stugfüprung b'eg projezierten
SBerîeg, foweit biefe bor, ben teepnifepen Vorarbeiten
abhängt, fpätefteug ©übe Slpril 1901 getroffen werben
fann.

Bacpbem am Saufe beg rljeintfjalifdjen Bitmcttfatialg
bei ßieng, beim Scplojs Blatten unb bei SOÎontlingcn
UeöerfäKe teilg bereitg auggefübrt finb, teils noch gur
©rftellung gelangen, brängt fid) ben fantonalen Be=
börben bie grage auf, ob nicht biefe Slbftürge gur @e»

winnung eleltrifcper Straft auggubeuten unb
nugbar gu machen feien unb ob ber Staat bie Straft»
anlage auf eigene Rechnung erftellen, biefelbe big auf
weitereg in eigenen Betrieb nehmen unb bie ffiraft
padjtweife abgeben folle, ober aber bie ©ewinnung unb
Abgabe ber Kraft einer ©efeflfehaft übergeben werben
folle. Sluf ©runb bereitg ftattgefunbener Vorftubien
unb Berechnungen beg Oberingenieurg berBpeintorreltiou
befdjliefjt ber Begierunggrat, gnnächft bie Angelegenheit
ber Begutachtung burd) unbeteiligte gaebmänner gu
unterteilen unb bezeichnet atg ©jperten biefür bie ©©.
Baubireftor Mcpmann in St. ©aßen unb Profefjor
SBpfjling in 3nri<h-

©raptlofe ©elegrappie. Sluf bem Broden werben
feit einigen ©agen bon einem Hauptmann, einem Unter»
officier unb gwei ©emeinen beg ©ifenbapnregimentg
Verfuche mit ber braptlofen ©elegrappie angefteßt. $u=
erft würbe bie 25 Kilometer entfernte Vittorgpöpe alg
ßielpuntt angenommen unb alg bag ergielte Befultat
ben ©rwartungen entfpracb, berfudjte man mit bem 60
Stilometer abliegenben ßpffpäufer in Verbinbung gu
treten. Slucp biefer Verfucp fiel befriebigenb aug, unb
eg foil nunmehr mit bem Snfelgberge

'
im ©püringer

SSalbe, beffen ©ntfernung 109 Silometer beträgt, ber
brabtlofe telegrapbifche Vertepr angebahnt werben.

©er ©elebtagrapp. Schon feit geraumer ßeit pal
man fid) bemüht, ein Verfahren gu finben, bag aud)
bie Uebermittlung bon Bilbern, alfo bon geiepnungen,
Photographien, ©rudeit u. f. w., auf telegrappifcpem
Söege geftattet. 5Ban hat bei biefen Verfutpen, bie auf
Saprgepnte gurüdreiepen, nie ein befriebigenbeg Befultat
ergielt. ©rft in ben legten Söocpen ift eg bem Slrne»

riîarter ©rneft Rimmel bon St. Paul gelungen,
mittelft feineg îelebiagraphen in wenigen Sefunbeit
geichnungen, Bilber unb Sliggen auf giemlid) grofje
©ntfernungen gu übermitteln. ®ie bon ber Bebaïtion
beg „Bew»2)ort £>eralb" int Verein mit feinen in an»,
beren Stäbten befinblidjen Bebenrebaltionen angefteKten
Verfudie finb in jeber Ipinfidjt befriebigenb herlaufen.
3)er STelebiagraph lehnt fid) im Pringip an einen be»

reitg bor fünfgig gahren bon ©afeßi angegebenen, aber
fd)led)t funïtionierenbett Apparat an, unb er ftetlt
eigentlich nur eine Verbefferung begfelben bar. Sluf
ber ®ebe=, fowie auf ber ©mpfanggftation befinbet fich

je ein Splinber, bie burd) ein Uhrwerl mit genau gleicher
Sdjnelligteit um ihre §ld)fe gebreht werben. Sluf beiben

©pliubern fd)leift je ein Stift, ber in Spirallinien um
ben ßtjlinber herumgeführt wirb, unb gwar fo, bah er
nach "ab nad) jebe Stelle beg ßplinberg berührt. ®ag
gu telegraphierenbe Bilb wirb nun auf Staniol auf»
gegeidjttet unb mit biefem um ben ßplinber ber ©ebe»

ftation gewidelt (ähnlich wie beim Phonographen älterer
Slrt). SBenn nun ber Stift über ben Splinber l)i"*
fdjleift, fo berührt er einmal bag ben eleltrifchen Strom
leitenbe Staniol, bann wieber bie nicht leitenbe ïinte.
©er burd) biefen Stift geleitete Strom wirb alfo balb
auf ben ßplinber unb bon ba in bie gernleitung über»
gegen, balb wieber unterbrod)en werben, je nad)bem
ber Stift auf bem Staniol ober ber ©inte fid) befinbet.
®ie gernleitung enbigt in ben Stift ber ©mpfangg*
ftation, ber alfo bag Pulfierett beg Stromeg auf ber
©ebeftatiou gang genau auf ben ßplinber ber ©tnpfangg*
ftation übermittelt. Sluf bem legieren befinbet fid) prä»
parierteg papier, bag burch ben Strom blau gefärbt
wirb unb auf bem alfo biefelbe ßeidjnuug wie auf bem
Staniol entfieljt. ©iefe ©rfinbung §immelg wirb fither=
lid) grohe Umwälgungeit in ber ßeitunggberichterftattung
im ©efolge fm&en. Sie wirb ber Poligei bie Verfolgung
bon Verbrechern mittelft telegraphifdjer Photograph'^'
ermöglichen, fie wirb bem ferne SBohnenben ben Slnblid
feiner Slugehörigen bermittelu uub no^ eine Beilje bon
golgeu unb Slnwenbungen geitigen, bie fid) heute nod)

gar nid)t abfehen laffen.

Ifn'fdjicfottcö.
©e§ .^aulnoerfê „golbener" Boben! (Sine treffliche

Slluftration biefeg Sprid).worteg geigt folgenbe ©l)at
fache. Bei ber Vergebung bot Schlofferarbeiten am
Saalbau ber Slltienbrauerei am ©ellgplag in Bafel finb
folgenbe Offerten eingegangen: Sllbert Buefj & So.
8888 gr., 8- ©eing 7583. 50 gr., Vohlanb & Baer
7553 gr., ©manuel ©öttigheim 4995 gr. Segterer ift
Präfibent beg ©ewerbebereing unb fpricht immer feh^
biel für „©ebung beg ©anbwerlerftanbeg". ©err ©
erllärte, mangelg au Slrbeit hol>e er feine ©ingabe fo

gehalten

©onljallebait in St. ©allen. Sluf bie erfolgte Slug»

fdjreibung gur ©inreidjung bon Sonfurreng=pianffiggeu
für ben Bau einer ©ontjalle in St. ©allen finb 27

Projette eingeliefert worbeit. ©ie Surp für beren Be»

urteilung tritt in ben näcgften ©ageit gufammen, worauf
bie Pläne burch öffentlid)e Slugftetlung ber allgemeinen
Befichtigung gugänglid) gemacht werben.
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durch Brillen geschützt, tragen jenen zur Gußstelle und
füllen sorgfältig das Modell. Unterdessen füllt der

Heizer neues Material nach und nach wenigen Minuten
erfolgt ein neuer Guß. Beide Stücke bilden eine äußerst
solide Verbindung, die Schienen sind ein Stück geworden.
Allerdings wird durch dieses Verfahren ein Schienen-
austausch erschwert und die Erfahrung erst wird lehren,
ob es allgemeine Verwendung finden könne.

Projekt eines Elektrizitätswerkes am Löntsch. Das
hiefür bestellte Jnitiativkomite hat in seiner letzten Sitzung
einen Vertrag genehmigt, welchen der geschäftssührende
Ausschuß des Komites mit der Aktiengesellschaft für an-
gewandte Elektrizität „Motor" in Baden abgeschlossen

hat. Nach diesem Vertrag vereinigt sich das Initia-
tivkomitee mit der Gesellschaft „Motor", um die Aus-
führung des genannten Projektes in technischer und
finanzieller Hinsicht gemeinschaftlich zu prüfen. Nament-
lich soll der zu erwartende Konsum elektrischer Kraft
für Beleuchtungs- und motorische Zwecke genau unter-
sucht werden. Sollten die Resultate für die Ausfuhr-
barkeit und Lebenssäbigkeit des Unternehmens befrie-
digen, so ist die Bildung einer Aktiengesellschaft:
Elektrizitätswerk am Löntsch in Aussicht genommen.
Das hiefür erforderliche Kapital soll einerseits durch
Aktien, anderseits durch Obligationen auf 1. Hypothek
beschafft werden. Bezüglich eines eingehenden Finanz-
planes uud der Unterbringung des Aktien- und Obli-
gationenkapitals, wobei eine starke Beteiligung d.r
Landesgegsnd vorausgesetzt wird, sind s. Z. zwischen den
beiden Kontrahenten spezielle Vereinbarungen zu treffen
und behält sich die Gesellschaft „Motor" die Heran-
ziehung geeigneter und ihr nahestehender Bankinstitute
vor. Die Gesellschaft „Motor" wird sofort nach Unter-
Zeichnung die technischen Vorarbeiten beginnen, so daß
die Entscheidung betreffend Ausführung des projektierten
Werkes, soweit diese von den technischen Vorarbeiten
abhängt, spätestens Ende April 1901 getroffen werden
kann.

Nachdem am Laufe des rheinthalischen Biiinciikanals
bei Lienz, beim Schloß Blatten und bei Montliugin
Uebersälle teils bereits ausgeführt sind, teils noch zur
Erstellung gelangen, drängt sich den kantonalen Be-
hörden die Frage aus, ob nicht diese Abstürze zur Ge-
winnung elektrischer Kraft auszubeuten und
nutzbar zu machen seien und ob der Staat die Kraft-
anlage auf eigene Rechnung erstellen, dieselbe bis auf
weiteres in eigenen Betrieb nehmen und die Kraft
pachtweise abgeben solle, oder aber die Gewinnung und
Abgabe der Kraft einer Gesellschaft übergeben werden
solle. Auf Grund bereits stattgefundener Vorstudien
undBerechnungen des Oberingenieurs derRheinkorrektion
beschließt der Regierungsrat, zunächst die Angelegenheit
der Begutachtung durch unbeteiligte Fachmänner zu
unterstellen und bezeichnet als Experten hiefür die HH-
Baudirektor Kilchmann in St. Gallen und Professor
Wyßling in Zürich.

Drahtlose Telegraphic. Auf dem Brocken werden
seit einigen Tagen von einem Hauptmann, einem Unter-
offizier und zwei Gemeinen des Eisenbahnregiments
Versuche mit der drahtlosen Télégraphié angestellt. Zu-
erst wurde die 25 Kilometer entfernte Viktorshöhe als
Zielpunkt angenommen und als das erzielte Resultat
den Erwartungen entsprach, versuchte man mit dem 60
Kilometer abliegenden Kyffhäuser in Verbindung zu
treten. Auch dieser Versuch fiel befriedigend aus, und
es soll nunmehr mit dem Jnselsberge im Thüringer
Walde, dessen Entfernung 109 Kilometer beträgt, der
drahtlose telegraphische Verkehr angebahnt werden.

Der Telediagraph. Schon seit geraumer Zeit hat
man sich bemüht, ein Verfahren zu finden, das auch
die Uebermittlung von Bildern, also von Zeichnungen,
Photographien, Drucken u. s. w., auf telegraphischem
Wege gestattet. Man hat bei diesen Versuchen, die auf
Jahrzehnte zurückreichen, nie ein befriedigendes Resultat
erzielt. Erst in den letzten Wochen ist es dem Ame-
rikaner Ernest Himmel von St. Paul gelungen,
mittelst seines Telediagraphen in wenigen Sekunden
Zeichnungen, Bilder und Skizzen auf ziemlich große
Entfernungen zu übermitteln. Die von der Redaktion
des „New-Iork Herald" im Verein mit seinen in an-,
deren Städten befindlichen Nebenredaktionen angestellten
Versuche sind in jeder Hinsicht befriedigend verlaufen.
Der Telediagraph lehnt sich im Prinzip an einen be-

reits vor fünfzig Jahren von Caselli angegebenen, aber
schlecht funktionierenden Apparat an, und er stellt
eigentlich nur eine Verbesserung desselben dar. Auf
der Gebe-, sowie auf der Empfangsstation befindet sich

je ein Cylinder, die durch ein Uhrwerk mit genau gleicher
Schnelligkeit um ihre Achse gedreht werden. Auf beiden

Cylindern schleift je ein Stift, der in Spirallinien um
den Cylinder herumgeführt wird, und zwar so, daß er
nach und nach jede Stelle des Cylinders berührt. Das
zu telegraphierende Bild wird nun auf Staniol auf-
gezeichnet und mit diesem um den Cylinder der Gebe-

station gewickelt (ähnlich wie beim Phonographen älterer
Art). Wenn nun der Stift über den Cylinder hin-
schleift, so berührt er einmal das den elektrischen Strom
leitende Staniol, dann wieder die nicht leitende Tinte.
Der durch diesen Stift geleitete Strom wird also bald
aus den Cylinder und von da in die Fernleitung über-
gehen, bald wieder unterbrochen werden, je nachdem
der Stift auf dem Staniol oder der Tinte sich befindet.
Die Fernleitung endigt in den Stift der Empfangs-
station, der also das Pulsieren des Stromes auf der
Gedestation ganz genau auf den Cylinder der Empfangs-
station übermittelt. Auf dem letzteren befindet sich prä-
pariertes Papier, das durch den Strom blau gefärbt
wird und aus dem also dieselbe Zeichnung wie auf dem
Staniol entsteht. Diese Erfindung Himmels wird sicher-
lich große Umwälzungen in der Zeitungsberichterstattung
im Gefolge haben. Sie wird der Polizei die Verfolgung
von Verbrecher» mittelst telegraphischer Photographien
ermöglichen, sie wird dem ferne Wohnenden den Anblick
seiner Augehörigen vermitteln uud noch eine Reihe von
Folgen und Anwendungen zeitigen, die sich heute noch

gar nicht absehen lassen.

Verschiedenes.
Des Handwerks „goldener" Boden! Eine treffliche

Illustration dieses Sprichwortes zeigt folgende That
fache. Bei der Vergebung der Schlosserarbeiten am
Saalbau der Aktienbrauerei am Tellsplatz in Basel sind
folgende Offerten eingegangen: Albert Bueß H, Co.
8888 Fr., I. Heinz 7583. 50 Fr., Vohland à Baer
7553 Fr., Emanuel Göttisheim 4995 Fr. Letzterer ist

Präsident des Gewerbevereins und spricht immer sehr
viel für „Hebung des Handwerkerstandes". Herr G-

erklärte, mangels au Arbeit habe er seine Eingabe so

gehalten!
Tonhalleban in St. Gallen. Auf die erfolgte Aus-

schreibung zur Einreichung von Konkurrenz-Planskizzen
für den Bau einer Tonhalle in St. Gallen sind 2?

Projekte eingeliefert worden. Die Jury für deren Be-
urteilung tritt in den nächsten Tagen zusammen, worauf
die Pläne durch öffentliche Ausstellung der allgemeinen
Besichtigung zugänglich gemacht werden.
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